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Wichtige Hinweise 
Lesen Sie bitte die wichtigen nachfolgenden Hinweise und Erläuterungen, bevor Sie den Antrag 
beantragen. Sie sind wichtiger Bestandteil dieses Antrags. Achten Sie bitte unbedingt auf die 
vollständige und richtige Beantwortung der Fragen im Antrag zu risikoerheblichen Umständen. 
Ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. 

Empfangsbestätigung 

Ich bestätige, dass ich vor rechtsverbindlichem Absenden des Antrags die Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen mit obigem Inhalt erhalten und zur Kenntnis genommen habe. Mit Abschluss des Versi-
cherungsvertrags sind diese Vertragsbestandteile. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die 
Besonderen und Sonderbedingungen sowie Klauseln haben Gültigkeit wie ausgewählt und dann do-
kumentiert. 

Schlusserklärung des Versicherungsmaklers, falls über Makler abgeschlossen 

Im Auftrag meines Mandanten beantrage ich stellvertretend die vorstehende Versicherung. Ich bestä-
tige, dass mir die in der Empfangsbestätigung des Versicherungsnehmers genannten Unterlagen zur 
Verfügung standen und von mir ausgehändigt worden sind. Des Weiteren bestätige ich, dass mir ein 
Maklerauftrag vorliegt, der mich dazu legitimiert stellvertretend für den Versicherungsnehmer diese 
Willenserklärung abzugeben. 

I. Allgemeine Vertragsbedingungen

Stand  22.6.2019 
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Allgemeine Informationen nach § 1 

Allgemeine Informationen nach § 1der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträ-
gen (VVG-)  

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie, zur angebotenen Leistung, zu 
den Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht, zum Widerrufsrecht und 
zum Datenaustausch. 

1.1. Gesellschaftsangaben 
Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 
1899. Sitz der Gesellschaft ist Karlsruhe Registergericht Mannheim HRB 100003 

- Anschrift 
Borsigstraße 5 
76185 Karlsruhe 

- Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Andreas Schwarz  

- Vorstand 
Jürgen Schellmann (Vorsitzender) 
Christine Fricke 

1.2. Hauptgeschäftstätigkeit 
Die Medien-Versicherung a.G. betreibt als Erstversicherer die Unfall- und Allgemeine 
Haftpflichtversicherung, die Sachschadenversicherung inkl. Technische Versicherung, 
die Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und die Rechtsschutzversi-
cherung. 

1.3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen 
Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten der Antrag, die ge-
setzlichen Bestimmungen und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besonderen Bedingungen, Zusatzbe-
dingungen und Klauseln, Tarifbestimmungen und Sondervereinbarungen sowie unse-
re Satzung. 

1.4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte 
dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den zugrunde liegenden 
Vertragsbestimmungen. 

1.5. Versicherungsbeitrag  
Der zu zahlende Beitrag ist abhängig vom Leistungsumfang und den Versicherungs-
/Deckungssummen. Der Beitrag sowie eventuelle Ratenzuschläge und die Versiche-
rungssteuer ergeben sich aus dem Antrag bzw. dem Angebot. 

1.6. Zusätzliche Kosten 
Bei Beitragsrückständen berechnen wir 5 Euro je Mahnung; bei Rückläufern im Last-
schriftverfahren behalten wir uns vor, Ihnen die Bankgebühren in Rechnung zu stellen. 
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Weitere Gebühren oder Kosten, z. B. für die Antragsbearbeitung werden nicht erho-
ben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die 
normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnum-
mer angegeben. 

1.7. Angaben zur Beitragszahlung 
1.7.1. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung Erstbeitrag 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jah-
resbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags. 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können 
nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. 

1.7.2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung Folgebeitrag 
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in 
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie, auf Ihre Kosten, in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist 
nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 
die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, 
die mit dem Fristablauf verbunden sind. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens 
zu verlangen. 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
wir Sie mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen haben. 

1.7.3. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
Bei der Einziehung des Beitrags von einem Konto gilt die Zahlung als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie 
der Einziehung nicht widersprechen. 
Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Ver-
schulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in 
Textform innerhalb der dort genannten Frist zahlen. 

1.8. Zustandekommen des Vertrags 
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Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich über-
einstimmende Vertragserklärung (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Ver-
tragserklärung nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 
Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen 
sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweisen auf die damit verbundenen 
Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, jedoch 
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten 
angegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren 
Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags angenommen haben bzw. wenn wir 
Ihre Annahmeerklärung zu unserem Antrag erhalten haben. Ist der Erstbeitrag bei 
Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht bezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet. Vorbehaltlich Ihres Widerrufrechts nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz sind wir 
berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf 
von 1 Monat anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der Antragstel-
lung. 
Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu 
klären sind) auch auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese 
ist zunächst ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgül-
tigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins 
über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen in Textform zu widerrufen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Informationen zum Widerrufs-
recht. 

1.9. Gültigkeitsdauer von Angeboten 
Von uns erstellte Angebote haben eine Gültigkeit von sechs Wochen ab Erstellungs-
datum. 

1.10. Laufzeit des Vertrags 
Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des 
ersten Versicherungsjahres verlängert sich der jeweilige Vertrag stillschweigend von 
Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten erge-
ben sich aus dem Antrag oder dem Versicherungsschein. 

1.11. Beendigung des Vertrags 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei Verträgen, die von vorn-
herein einen festen Endtermin vorsehen, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen: 

- für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungs-
fall, 
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- für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie, 
- für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung. 

 
Einzelheiten können Sie den Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kün-
digungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

1.12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte zustän-
dig: 

- das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, die 
für Ihren Vertrag zuständig ist, 

- das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am 
Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts. 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht Ihres Woh-
norts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig. 

1.13. Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 

1.14. Erklärungen 
Änderung der Anschrift oder des Namens 
Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift (Wohnung oder Geschäft) oder Ihres 
Namens (Firmierung) zur Vermeidung von Nachteilen unverzüglich mit. Erklärungen, 
die wir per Einschreiben an Ihre letzte uns bekannte Adresse senden, gelten als Ihnen 
zugegangen. 
Anzeigen und Erklärungen des Versicherers: 
Für unsere schriftlichen Anzeigen und Erklärungen genügt ein maschinell erzeugtes 
Dokument, das ohne Unterschrift gültig ist. 

1.15. Beschwerdestellen / Aufsichtsbehörden 
Wir sind stets bemüht, alle Angelegenheiten zur vollsten Zufriedenheit unserer Kun-
den zu erledigen. Dennoch kann es im Einzelfall vorkommen, dass Sie Anlass zur Be-
schwerde sehen. In solchen Fällen können Sie sich an folgende Stellen wenden: 

- Ihre Vermittlerin bzw. Ihren Vermittler 
- den Vorstand der Medien-Versicherung a.G. 
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

- Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 

1.16. Widerrufsrecht 
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Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i 
Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 c des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe 

Borsigstraße. 5 

76185 Karlsruhe 

Fax: 0721 56900-16 

E-Mail: kontakt@mvk-versicherung.de 

 

1.17. Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen 
wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie 
folgt berechnet: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat mal 
1/360 des Jahresbeitrages. Die Erhebung behalten wir uns vor. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

1.18. Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 

mailto:kontakt@mvk-versicherung.de
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Anzeigepflicht – Rechtliche Hinweise 

Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht - Gesonderte Belehrung nach §19 Abs. 5 VVG 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwen-
dig, dass Sie die im Antrag gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig be-
antworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeu-
tung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichti-
ge oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

1.19. Welche vorvertragliche Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten ge-
fahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsge-
mäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

1.20. Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pflicht verletzt wird? 

1.20.1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

1.20.2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht 
lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
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1.20.3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedin-
gungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen 
wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsän-
derung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hin-
weisen. 

1.20.4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben 
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung 
können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach 
Satz 1 nicht verstrichen ist.  
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten. 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ab-
lauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

1.21. Gefahrenerhöhung 
Nach dem Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Einwil-
ligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 
Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von ihm ohne Ein-
willigung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr er-
höht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.  

1.22. Allgemeiner Hinweis 
Ihre Angaben als Versicherungsnehmer dienen bei Antragstellung und bei möglichen 
Gefahrerhöhungen der korrekten Einschätzung des Risikos seitens der Medien-
Versicherung, der Annahme oder auch der Ablehnung. Die Medien-Versicherung wird 
bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzungen der Anzeigepflicht ein Risiko 
nicht annehmen, auch nicht zu geänderten Bedingungen. Auch im Falle einer erhebli-
chen Gefahrerhöhung werden wir den Vertrag kündigen und keine erhöhte Prämie 
verlangen. 
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Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindung 

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes 
sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrund-
lagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Ver-
sicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben 
und verwenden zu dürfen, benötigt die Medien-Versicherung a. G. daher Ihre daten-
schutzrechtliche(n) Einwilligung(en).  
Als Unternehmen der Unfallversicherung benötigen wir ferner Ihre Schweige-
pflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetz-
buch geschützte Daten, wie z. B. den Inhalt des Versicherungsvertrags, an andere 
Stellen, z. B. Partner zur Schadenregulierung oder Assistancegesellschaften, weiterlei-
ten zu dürfen. 
Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die 
Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versi-
cherungsvertrags bei uns unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Ab-
schluss des Vertrags in der Regel nicht möglich sein. Dies gilt nicht für die Verwen-
dung von personenbezogenen Daten zur werblichen Nutzung sowie zur Markt- und 
Meinungsforschung. 
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstigen 
nach § 203 StGB geschützten Daten 

- durch die Medien-Versicherung a. G. selbst 
- bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Medien-Versicherung a. G. 
- wenn der Vertrag nicht zustande kommt 

Darüber hinaus betrifft die Erklärung die Verwendung von personenbezogenen Daten 
zur werblichen Nutzung sowie zur Markt- und Meinungsforschung. 
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kin-
der, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine ei-
genen Erklärungen abgeben können. 
Bei Bedarf werden wir darüber hinaus eine auf den Einzelfall bezogene Einwilligung 
bei Ihnen einholen, z. B. zur Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeur-
teilung oder zur Prüfung der Leistungspflicht. 
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1.23. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Ge-
sundheitsdaten durch die Medien-Versicherung a. G. 
Ich willige ein, dass die Medien-Versicherung die von mir in diesem Antrag und künftig 
mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Antrags-
prüfung sowie zur Begrün-dung, Durchführung oder Beendigung dieses Versiche-
rungsvertrags erforderlich ist. 

1.24. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB 
geschützter Daten an Stellen außerhalb der Medien-
Versicherung a. G. 
Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz und die Datensicherheit. 

1.24.1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Wir führen bestimmte Aufgaben, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern übertra-
gen die Erledigung einer anderen Gesellschaft der Unternehmensgruppe oder einer 
anderen Stelle.  
Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste (Dienstleisterliste) über die Stellen und 
Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für uns erheben, 
verarbeiten oder nutzen, unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gülti-
ge Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann 
auch im Internet unter www.medienversicherunge/datenschutz eingesehen werden. 
Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der 
Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Einwilligung. 
Ich willige ein, dass die Medien-Versicherung a. G. meine Gesundheitsdaten an die in 
der oben er-wähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheits-
daten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden, wie die Medien-Versicherung dies tun dürfte. Soweit erforderlich, 
entbinde ich die Mitarbeiter der Medien-Versicherung a. G. und sonstiger Stellen im 
Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB ge-
schützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 

1.24.2. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
Wir geben grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbstständige Ver-
mittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Daten, die 
Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß § 203 StGB geschützte In-
formationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben wer-
den.  
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie be-
treuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Vo-
raussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) 
Ihr Vertrag angenommen werden kann.  
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Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt 
der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder 
Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden.  
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler 
kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende 
Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kom-
men. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen ande-
ren Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre 
Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 
 
Ich willige ein, dass die Medien-Versicherung a. G. meine Gesundheitsdaten und 
sonstige nach § 203 StGB geschützte Daten in den oben genannten Fällen – soweit 
erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler 
übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt 
werden dürfen. 
 

1.24.3. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht 
zustande kommt 
Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichern wir Ihre im Rahmen der Risi-
koprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungs-
schutz beantragen bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der An-
tragstellung. 
 
Ich willige ein, dass die Medien-Versicherung a. G. meine Gesundheitsdaten, wenn 
der Vertrag nicht zustande kommt, für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende 
des Kalenderjahres der Antrag-stellung zu den oben genannten Zwecken speichert. 
 

1.25. Abfrage bei Auskunfteien 
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken, die Prüfung der Leistungspflicht und 
die Vertragsverwaltung können auch Daten zur Bonität oder aus Scoringverfahren er-
forderlich sein. Die Medien-Versicherung a. G. benötigt hierzu Ihre Einwilligung- und 
Schweigepflichtentbindung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 
Ich willige ein, dass die Medien-Versicherung bei Vertragsabschluss, im Rahmen 
der Vertragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug Informationen über mein all-
gemeines Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Bügel, Infoscore, Creditre-
form) einholt und nutzt. 
 
Ebenso willige ich ein, dass zum gleichen Zweck von der informa HIS GmbH oder ggf. 
weiteren vergleichbaren Unternehmen eine in einem Scorwert zusammengefasste 
Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit, die auf der Grundlage mathematisch-
statistischer Verfahren (beruhend auf Erfahrungswerten) erzeugt wird, eingeholt und 
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genutzt wird. Insoweit entbinde ich die für die Medien-versicherung a. G. tätigen Per-
sonen von ihrer Schweigepflicht. 

1.26. Verwendung von personenbezogenen Daten zur werblichen Nutzung 
sowie zur Markt- und Meinungs-forschung 
Die nachfolgende Erklärung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zur 
werblichen Nutzung sowie zur Markt- und Meinungsforschung gilt für die in der Medi-
en-Versicherung a.G. gespeicherten Daten. Eine Streichung der Erklärung bzw. der je-
derzeit formlos mögliche Widerruf hat weder Einfluss auf den Abschluss noch auf den 
Bestand Ihrer Versicherungen. Sie können den Widerruf z. B. schriftlich an Medien-
Versicherung a. G., Borsigstraße 5, 76185 Karlsruhe oder per E-Mail an 
kontakt@medienversicherung.de richten.  
Eine Liste der Unternehmen unserer Gruppe und unserer Kooperationspartner können 
Sie im Internet unter www.medienversicherung.de/datenschutz abrufen. 
Ich stimme der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten zur Werbung per Briefpost 
für Versicherungsprodukte der Medien-Versicherung a. G. und für andere Produkte 
und deren Kooperations-partner sowie der Markt- und Meinungsforschung zu. 

1.27. Verbindliche Erklärung des Antragsstellers 
Bevor Sie das Antragsformular rechtsverbindlich absenden, lesen Sie sich bitte die 
„Allgemeinen Informationen“, die „Anzeigepflicht und Rechtlichen Hinweise“, die „In-
formationen zum Datenaustausch“ und die „Einwilligungs- und Schweigepflichtent-
bindung“. Mit dem rechtsverbindlichem Absenden des Antragsformulars erteilen Sie 
Ihre Zustimmung zu allen vorstehend gesondert hervorgehobenen datenschutzrechtli-
chen Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen. Sämtliche Erklärun-
gen sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Mit dem rechtsverbindlichem Absenden 
machen Sie diese Erklärungen zum Inhalt Ihres Antrags. 
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Hinweise zum Datenaustausch 

Datenaustausch 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen ma-
nuellen Verfahren.  
Die Bearbeitung, Prüfung und Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages oder der 
Schadenregulierung ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt Datenschutzhinweise für 
Versicherungsnehmer. 

1.28. Hinweis- und Informationssystem 
Die informa HIS GmbH (Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-
his.de) betreibt das Hinweis– und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS). 
Betroffene, deren Daten wir in das HIS melden und deren Daten infolge dessen dort 
gespeichert werden, werden von uns darüber informiert. Sie haben das Recht, von der 
informa HIS GmbH Auskunft darüber zu verlangen, ob und mit welchen Daten Sie im 
HIS gespeichert sind. 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie auf der Internetseite der informa 
IRFP GmbH unter www.informa-his.de. 

1.29. Datenaustausch mit Vorversicherern 
In bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie 
bei Teilungsabkommen) bedarf es eines Austausches von personenbezogenen Daten 
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
oder zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Feststel-
lungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu er-
teilen. 

1.30. Dienstleisterliste 
Bitte beachten Sie die beigefügte Dienstleisterliste. 
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Datenschutz 

Hinweise zum Datenschutz 

Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei und nehmen unsere Aufgabe 
sehr ernst, die Vertraulichkeit Ihrer Daten unter Beachtung der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen des Datenschutzes sicherzustellen. Hierbei treffen wir auch die erfor-
derlichen technisch-organisatorischen Maßnahmen und sorgen für angemessene Si-
cherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten vor dem Zugriff unberechtigter Personen, Mani-
pulation, Verlust oder Zerstörung zu schützen. 
Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten sowie etwaige andere betroffene Personen durch die Medien-
Versicherung a. G. und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehende Rechte. 

1.31. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbe-
zogenen Daten im Sinne der DS-GVO sowie des BDSG ist die 

Medien-Versicherung a. G. Karlsruhe 

Vorstand: Jürgen Schellmann (Vorsitzender), Christine Fricke 

Borsigstraße 5 

76185 Karlsruhe 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach 
Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen 
widersprechen wollen, richten Sie bitte Ihren Widerspruch an oben genannte verant-
wortliche Stelle. Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und aus-
drucken. 
Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter oben genannter Adresse mit dem Zusatz - Daten-
schutzbeauftragter - oder per E-Mail an da-tenschutz@medienversicherung.de. 

1.32. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen ma-
nuellen Verfahren.  
Die Bearbeitung, Prüfung und Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages oder der 
Schadenregulierung ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Die Verarbeitung betrifft den Betrieb von Versicherungsgeschäften; Vertrieb, Verkauf, 
Verwaltung oder Ab-wicklung von Versicherungsverträgen im Rahmen von Komposit- 
und Rechtsschutzversicherungen und aller damit verbundenen Nebengeschäfte sowie 
Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen der Verbund-partner. Des Weiteren 
die Risikoprüfung, Schadenaufklärung und  Verhütung, Verhinderung von Missbrauch. 
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Durchführung der Speicherung und Datenverarbeitung von personenbezogenen Da-
ten für eigene Zwecke. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Ein-schätzung des zu versichernden Risikos und Abschluss des Ver-
trags. Kommt der Versicherungsvertrag zu-stande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. 
Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist und um die Höhe des Schaden zu ermitteln. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von ver-
sicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Versicherungstarife 
oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-gaben. 
Wir nutzen die Daten der bestehenden Verträge für die Betrachtung der gesamten 
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
Ergänzungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragli-
che und vertragliche Zwecke ist Art 6 Abs. 1 b DS-GVO. Soweit dafür besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-
tegorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und Produkte unserer 
- Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Er-kennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzli-
cher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun-
gen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO. 
Wir informieren Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, sollten wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen. 

1.33. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
1.33.1. Rückversicherer 

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir stets auf einen Ausgleich der 
von uns übernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Ri-
siken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie des Risikos 
und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür er-
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forderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten 
übergeben. 
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungs-vertrags mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unse-
rer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zum einge-
setzten Rückversicherer können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen 
anfordern. 

1.33.2. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherungsnehmer bei Antragstel-
lung, jeder Vertrags-änderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Ein-
schätzung des Wagnisses und die Schaden-abwicklung wichtige Umstände anzuge-
ben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilun-
gen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte 
oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprü-
che in den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf 
Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher For-
derungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbe-
zogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiter-
gegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

1.33.3. Vermittler 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut wer-
den, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. 
Wir übermitteln diese Daten an den Sie betreuenden Vermittler, soweit dieser die In-
formationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungsangelegenheiten 
benötigt. 

1.33.4. Datenverarbeitung inner- und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz und Service anbieten zu 
können, arbeiten wir in einer Unternehmensgruppe zusammen. 
Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert werden, wie das In-
kasso oder die Daten-verarbeitung. So kann z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert 
werden, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe ab-
schließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten können in einer zentralen Datensammlung geführt werden. 
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefoni-
schen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt gebucht 
werden. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
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Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz 
auch hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften der DS-GVO zu beachten 
sind. 

1.33.5. Externe Dienstleister 
Zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten beauftragen wir zum 
Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, können Sie der beiliegenden Dienstleisterliste entnehmen. 

1.33.6. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risiko-
beurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu be-
antworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. 
Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs- Unterneh-
men, beim Verband der Schadenversicherer sowie beim Verband der privaten Kran-
kenversicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur, 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele: 

Sachversicherer 

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag ge-
kündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Miss-
brauchs. 

Unfallversicherer 

Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Scha-
denfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 

außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung 
oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 

1.33.7. Bonitätsauskunft und Adressvalidierung 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei 
Auskunfteien (z. B. Creditreform AG, CRIF Bürgel GmbH, infoscore Consumer Data 
GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung (Name, Adresse, und ggf. 
Geburtsdatum), dem Bezug von Informationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallri-
sikos auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von An-
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schriftendaten an die infoscore Consumer DATA GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-
Baden (nachfolgend ICD). Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO. Übermittlungen 
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahr-
nehmung berechtigter Interessen unseres Unter-nehmens oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Perso-
nen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte In-
formationen zur ICD i. S. d. Art. 14 Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU DS-
GVO), d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, 
zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung 
oder Berichtigung etc. finden Sie in der Anlage oder unter 
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt. 
Darüber hinaus prüfen wir gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO zur Wahrung be-
rechtigter Interessen Informationen zu Ihren Adressdaten (ggf. Vorname, Nachname, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und Ihre Bonität. Hierfür arbeiten wir mit 
der Regis24 GmbH, Wallstr. 58, 10179 Berlin zusammen, von der wir Daten zu diesen 
Zwecken beziehen bzw. an diese übermitteln. Die Informationen gem. Art. 14 DS-GVO 
zu der bei der Regis24 GmbH stattfindenden Datenverarbeitung erhalten Sie unter 
www.regis24.de/informationen. 

1.33.8. Weitere Empfänger 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. 
B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

1.34. Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben benannten Zwe-
cke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene 
Daten für die Zeit (gesetzliche Aufbewahrungspflichten) aufbewahrt werden, in der 
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können.  
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich ver-
pflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich 
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz.  

1.35. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer per-
sonenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre 
Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person 
an die genannte Adresse der verantwortlichen Stelle. 

1.36. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte. 
1.36.1. Betroffenenrechte 

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob be-
treffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, haben Sie als 
Betroffener ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein 
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Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie 
ein Recht auf Her-ausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

1.36.2. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken 
der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

1.36.3. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
jederzeit zu widerrufen. 

1.36.4. Beschwerderecht 
Wir werden uns stets sorgfältig und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangele-
genheiten kümmern. Sollten Sie ausnahmsweise einmal nicht mit unseren Leistungen 
zufrieden sein, so möchten wir Sie bitten, sich an uns oder Ihren Vermittler zu wenden. 
Wir sind dann gerne zur Stellungnahme bereit. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o. g. Datenschutzbeauf-
tragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg 

Königstraße 10a 

70173 Stuttgart 

Tel.: 0711 61 55 41 – 0 

Fax: 0711 61 55 41 – 15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

1.37. Datensicherheit 
Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzge-
setze und technischen Möglichkeiten mit großer Sorgfalt. Ihre persönlichen Daten 
werden bei uns verschlüsselt übertragen. Dies gilt generell für die Kommunikation. Wir 
nutzen das Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, 
dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Si-
cherheitslücken aufweisen kann. Im E-Mail Verkehr setzt dies voraus, dass Ihr Provi-
der eine Verschlüsselung der Datenkommunikation aktiviert hat. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Zur Sicherung Ihrer 
Daten unterhalten wir technische- und organisatorische Sicherungsmaßnahmen, die 
wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen. Wir gewährleisten außerdem 
nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, Un-
terbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns ver-
wendeten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert. 
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1.38. Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen perso-
nenbezogenen Daten findet nicht statt. 

1.39. Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins Nicht-
EU-Ausland  
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unserer 
Unternehmensgruppe. 
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten, er-
halten diese personen-bezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermitt-
lung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. Für den Fall, dass wir bestimmte 
Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir Auf-
tragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit den 
An-forderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte 
der betroffenen Person zu gewährleisten. Eine Datenübertragung an Stellen oder Per-
sonen außerhalb der EU außerhalb der in dieser Erklärung genannten Fälle findet 
nicht statt und ist nicht geplant. 

Datenschutzbeauftragter  
Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse 

Medien-Versicherung a.G. 

Datenschutzbeauftragter 

Borsigstraße 5 

76185 Karlsruhe 

E-Mail: datenschutz@mvk-versicherung.de 
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Liste der Dienstleister 

Dienstleisterliste 

Gesellschaften der Unternehmensgruppe, die Ihre Stammdaten in gemeinsamen Da-
tenbanken verarbeiten und gemeinsame Datenverarbeitungsverfahren nutzen 

- Medien-Versicherung a. G. Karlsruhe 
- BK Versicherungs-Vermittlung GmbH, Karlsruhe 

1.40. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auf-
trags 

 
 

  

Gesellschaft(en) Dienstleister Gegenstand und Zweck der Beauftragung 

Unternehmensgruppe  Medien-Versicherung a. G. Bereitstellung der technischen Infrastruktur und 
Übernahme der Risikoprüfung, Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsbearbeitung sowie zentra-
ler Funktionen, insbesondere Datenverarbei-
tung, Inkasso, interne Revision, Rechtsabtei-
lung, Vertrieb und Datenschutz 

  Creditreform AG, Arvato InFo-
Score 

Wirtschaftsauskünfte (Bonitätsprüfung) 

  Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. 
GDV 

Bildung von Markt- und Kalkulationsstatistiken 



 

Stand 06/2019 24 

1.41. Kategorien von Dienstleistern, bei denen die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten kein Hauptgegenstand des Auftrags ist und 
Auftragnehmer, die nur gelegentlich tätig werden 
 

Gesellschaft(en) Dienstleister Gegenstand und Zweck der Beauftragung 

Unternehmensgruppe  Adressermittlung  Adressverifikation 

  Assisteure Assistance-Leistungen 

  Ärzte, Gutachter und Sachver-
ständige 

Prüfung eingereichter Schadenbelege, Erstel-
lung von Gutachten (medizinisch und tech-
nisch), Beratungsleistung zu Rehabilitati-
onsmaßnahmen und weiteren Behand-
lungsmöglichkeiten 

  Entsorger  Dokumentenvernichtung 

  Facility Management Gebäudereinigung 

  Handwerker, Reparaturdienst-
leister 

Reparaturdienstleistung 

  Inkassounternehmen  Forderungsanzeige 

  IT- und TK-Dienstleister  Wartung der Informationstechnologie 

  Lettershops, Druckereien Portooptimierung, Druck und Versand perso-
nalisierter Postsendungen 

  Marktforschungsunternehmen  Marktforschung 

  Rechtsanwälte Beratung, Prozessführung, Forderungsein-
zug 

  Rechtschutzversicherer Ausgegliederte Schadenbearbeitung 

  Rückversicherer Rückversicherungsgeschäft 

  Übersetzer Übersetzung 

  Wirtschaftsprüfer Buchführung, Revision 

 

1.42. Hinweise 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) sehen neben dem Auskunftsrecht der betroffenen Person gegebenenfalls 
auch Ansprüche auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sper-
ren) Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem gängigen und maschinenlesbaren Format vor. Sie sind nach der DS-GVO 
und dem BDSG berechtigt, der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Werbung 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail zu widersprechen. Dies gilt auch, wenn Ihre der 
Datenübermittlung an Dienstleister entgegenstehenden schutzwürdigen Interessen 
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überwiegen. Ergänzende Informationen zum Datenschutz und zum Beitritt der Unter-
nehmen der Medien-Versicherung a. G. erhalten Sie unter http://www.mvk-
versicherung.de/datenschutz. Dort finden Sie immer eine aktuelle Version dieser 
Dienstleisterliste. 
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A. Allgemeine Bestimmungen

Nachfolgende Satzung gilt in ihrer sprachlichen Fassung für Frauen
und Männer gleichermaßen.

§ 1 Name, Sitz

Die MEDIEN-VERSICHERUNG a.G. KARLSRUHE vorm. Buchgewer-
be-Feuerversicherung, gegr. 1899, ist unter dem Namen Feuerversi-
cherungs-Genossenschaft Deutscher Buchdrucker gegründet wor-
den und führte von 1942 bis 1985 den Namen Buchgewerbe-
Feuerversicherung a.G. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegensei-
tigkeit. 
Ihr Sitz ist Karlsruhe. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland
- der Betrieb der Unfall- und Allgemeinen Haftpflichtversicherung,

der Sachschadenversicherung, der Versicherung gegen verschie-
dene finanzielle Verluste und der Rechtsschutzversicherung in der
Erstversicherung

- die Vermittlung von Versicherungen,
- die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an anderen Unter-

nehmen und deren Errichtung.
Rückversicherung wird nicht betrieben. 

§ 3 Geschäftsjahr, Bekanntmachungen

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
Der Verein veröffentlicht alle Bekanntmachungen im elektronischen 
Bundesanzeiger. 

B. Mitgliedschaft

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Wer mit der Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe vorm. Buchgewer-
be-Feuerversicherung, gegr. 1899, einen Versicherungsvertrag ab-
schließt, wird für die Dauer der Versicherung ihr Mitglied. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder durch Eintritt in einen bestehenden Versicherungsver-
trag. Mit dem Ablauf des Versicherungsverhältnisses endet die Mit-
gliedschaft. 
Neben sonstigen natürlichen und juristischen Personen können die 
Mitgliedschaft insbesondere erlangen: 
1. Druckereien, Buchbindereien, Papierverarbeitungsbetriebe, Kar-

tonagenfabriken, sonstige grafische Betriebe und Fachgeschäfte,
2. Schrifthersteller, Reproduktionsanstalten und Zulieferfirmen,
3. Zeitungs-, Zeitschriften- und Buch-Verlage, alle sonstigen buch-

händlerischen Betriebe und Videotheken,
4. Studios, Sender und sonstige Betriebe im Bereich Neue Medien,
Der Verein kann im aufsichtsrechtlich zulässigen Umfang Versiche-
rungsgeschäfte betreiben, ohne dass die Versicherungsnehmer
Mitglieder werden. Der Umfang beträgt höchstens 10 % der Ge-
samtbeitragseinnahme eines Jahres ohne Versicherungssteuer.

§ 5 Rechte der Mitglieder

Die Rechte der Mitglieder ergeben sich aus dem Gesetz und der 
Satzung und im Einzelnen aus dem mit dem Verein geschlossenen 
Versicherungsvertrag. 

§ 6 Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder bzw. die Erben 
verstorbener Mitglieder haben keinen Anspruch an das Vereinsver-
mögen. 

C. Verwaltung und Geschäftsführung des Vereins

§ 7 Verwaltungsorgane

Die Verwaltungsorgane des Vereins sind:
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreterversammlung.

1. Vorstand

§ 8 Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus dem Direktor und dem Stellvertreter. 
Die Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat, der für den Vorstand 
die Geschäftsordnung erlassen kann. 
Der stellvertretende Direktor hat in Ausübung der Vertretung diesel-
ben Rechte und Pflichten wie der Direktor selbst. 
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Prokuristen 
bestellen. Der Widerruf der Prokura steht ausschließlich dem Vor-
stand zu. 

§ 9 Vertretung der Gesellschaft

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er vertritt 
den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Für Vermögensverfü-
gungen ist die Unterschrift beider Vorstandsmitglieder oder die eines 
Vorstandsmitgliedes und eines Prokuristen erforderlich und genü-
gend. 

Dem Vorstand obliegen die Vorbereitung und Ausführung der Be-
schlüsse des Aufsichtsrats und der Beschlüsse der Mitgliedervertre-
terversammlung sowie die Erledigung aller Geschäftsangelegenhei-
ten. 
Hierzu gehören insbesondere: 
1. Anstellung und Entlassung von Angestellten,
2. Annahme oder Ablehnung von Versicherungsanträgen,
3. Anerkennung oder Ablehnung aller Schadensansprüche,
4. Kassen- und Rechnungsführung,
5. Anlegung des Vermögens (§ 26),
6. Festsetzung der Beiträge.

2. Aufsichtsrat

§ 10 Zusammensetzung, Wahl

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. 
Wählbar zum Aufsichtsrat sind die Inhaber der in § 4 Ziff. 1-4 ge-
nannten Betriebe, soweit es natürliche Personen sind oder von die-
sen ermächtigte Personen; soweit die Inhaber juristische Personen 
sind, deren Organe oder von diesen ermächtigte Personen; außer-
dem sämtliche bisherigen und ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder 
sowie ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. 
Die Wahl zum Aufsichtsrat ist nur bis zum Ende des Jahres möglich, 
in welchem das 65. Lebensjahr vollendet wird. 

Satzung der Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe 
vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899    Stand 09/2016 
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Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung 
der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die über die Entlastung 
für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. 
Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 
mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Das Wahlergebnis ist zu 
veröffentlichen. Die Wahl gilt als angenommen, wenn der Gewählte 
in der Versammlung oder binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe 
der Wahl keinen Einspruch erhebt. 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann, sofern nicht ein wichtiger 
Grund zur fristlosen Niederlegung des Amtes berechtigt, sein Amt 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten durch schrift-
liche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden bzw. dessen Stellver-
treter niederlegen. 
Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats aus oder nimmt der Gewählte 
die Wahl nicht an, so wird in der nächsten Mitgliedervertreterver-
sammlung eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit vorgenommen. 
Die Aufsichtsratsmitglieder führen ihr Amt ehrenamtlich. 

§ 11 Vorsitzender des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wählt in seiner ersten Sitzung nach Beendigung der 
ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung einen Vorsitzenden 
und einen Stellvertreter. Scheiden während ihrer Amtsdauer der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter aus ihrem Amt 
aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine neue Wahl vorzuneh-
men. 

§ 12 Obliegenheiten des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat die ihm durch das Gesetz und die Satzung 
zugewiesenen Obliegenheiten zu erfüllen. Er hat insbesondere die 
Geschäftsführung zu überwachen, sowie den Jahresabschluss, den 
Vorschlag für Verwendung des Bilanzgewinns und den Geschäfts-
bericht zu prüfen und zu genehmigen. 
Zu den sonstigen Obliegenheiten des Aufsichtsrates gehören: 
1. Ernennung des Vorstands und der Abschluss von Anstellungs-

verträgen mit Vorstandsmitgliedern,
2. die Zustimmung zur Bestellung von Prokuristen und Bevollmäch-

tigten (§ 8 Satz 4),
3. die Zustimmung zum Erwerb und zur Errichtung anderer Unter-

nehmen und zur Beteiligung an solchen sowie zur Veräußerung,
4. die Entscheidung über Beschwerden gegen den Vorstand,
5. eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung einzube-

rufen, wenn das Wohl des Vereins es erfordert.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung, soweit es sich nur um 
die Fassung handelt, zu ändern und für den Fall, dass die Aufsichts-
behörde vor Genehmigung eines Änderungsbeschlusses weitere 
Änderungen verlangt, diese vorzunehmen. 

§ 13 Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats

Aufsichtsratssitzungen werden einmal im Kalenderhalbjahr einberu-
fen. 
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter kann aus wichtigem Anlass 
jederzeit eine außerordentliche Sitzung einberufen. 
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter ist auf schriftlich begründe-
tem Antrag des Vorstands oder eines Aufsichtsratsmitgliedes ver-
pflichtet, eine außerordentliche Sitzung einzuberufen und innerhalb 
zwei Wochen, gerechnet vom Tage der Antragsstellung an, abzuhal-
ten. 
Leiter der Aufsichtsratssitzungen ist der Vorsitzende oder sein Stell-
vertreter. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Sitzungsbericht 
anzufertigen, der vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zu 
unterschreiben ist. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmung entscheidet einfa-
che Mehrheit, bei Stimmengleichheit der Vorsitzende. 
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an-
wesend sind. 
In dringenden Fällen kann der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 
eine schriftliche Abstimmung herbeiführen, wenn kein Mitglied wi-
derspricht.  
In den Aufsichtsratssitzungen können die Vorstandsmitglieder und 
die Angestellten des Vereins teilnehmen, die der Aufsichtsrat hierzu 
bestimmt. Sie besitzen kein Stimmrecht, können jedoch mit der Füh-
rung des Sitzungsberichtes betraut werden. 

3. Mitgliedervertretersammlung

§ 14 Allgemeine Bestimmungen

Die Mitgliedervertreterversammlung vertritt als oberstes Organ die 
Gesamtheit der Mitglieder. 
Sie beschließt über alle Angelegenheiten, die nicht durch den Vor-
stand oder Aufsichtsrat zu erledigen sind, und ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Teilnehmer beschlussfähig. 
Die Mitgliedervertreterversammlung besteht aus mindestens 11 und 
höchstens 23 von ihr selbst gewählten Mitgliedervertretern, die auf 4 
Jahre gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahl der Mitgliedervertreterversammlung findet immer ein Jahr 
nach der Neuwahl des Aufsichtsrates statt. 
Die Wahl zum Mitgliedervertreter ist nur bis zum Ende des Jahres 
möglich, in welchem das 67. Lebensjahr vollendet wird. 
Nicht wählbar sind gesetzliche Vertreter und Angestellte des Vereins 
oder einer seiner Tochtergesellschaften. 
Für jede Wahl können Vorstand und Aufsichtsrat oder Mitgliederver-
treter einen Vorschlag aufstellen. Vorschläge müssen spätestens 14 
Tage vor dem Tag der Mitgliedervertreterversammlung schriftlich 
dem Vorstand vorliegen. 
Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit Ablauf der vierjährigen 
Amtszeit, mit Rücktritt, mit Abberufung durch die Mitgliedervertre-
tung oder durch Tod des Mitgliedervertreters. Die Abberufung kann 
bei grober Pflichtverletzung oder sonst aus wichtigem Grund erfol-
gen. Als wichtiger Grund zählt insbesondere die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Mitgliedervertreters. Bei 
vorzeitigem Erlöschen des Amtes können die Mitgliedervertreter in 
der nächsten Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitglieder wäh-
len. Deren Amtszeit geht so lange, wie die Amtszeit des vorzeitig 
ausgeschiedenen Mitgliedervertreters gedauert hätte. 
Die Mitgliedervertreter führen ihr Amt ehrenamtlich. 

§ 15 Einberufung und Ort der Mitgliedervertreterversammlung

Die Einladung zu den Mitgliedervertreterversammlungen hat unter 
Angabe der Tagesordnung spätestens einen Monat vor dem Tage 
der Versammlung durch den Vorstand zu erfolgen. 
Den Versammlungsort bestimmt die Mitgliedervertreterversamm-
lung, Zeit und Tagesordnung der Vorstand im Benehmen mit dem 
Aufsichtsrat. 

§ 16 Leiter der Mitgliedervertreterversammlung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter leitet die 
Mitgliedervertreterversammlung. Sind beide verhindert, so über-
nimmt das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied die Lei-
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tung. Bei Beschwerden über die Tätigkeit des Aufsichtsrats muss der 
Vorsitzende einen anderen Leiter wählen lassen. Über die Verhand-
lung und Beschlüsse ist von einem Notar ein Sitzungsbericht mit 
Anwesenheitsliste aufzunehmen. 

§ 17 Beschlussfassung der Mitgliedervertreterversammlung

Sitz und Stimme haben in der Mitgliedervertreterversammlung die 
anwesenden Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse der Mitgliederver-
treterversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, 
soweit diese Satzung für bestimmte Beschlüsse keine qualifizierte 
Mehrheit verlangt (vgl. § 18). 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei 
Wahlen ist mit Zetteln abzustimmen, wenn nicht einstimmig Wahl 
durch Zuruf gewünscht wird. 
Wird bei Wahlen einfache Mehrheit nicht erreicht, so findet eine 
weitere Wahl zwischen den Personen statt, auf welche die meisten 
Stimmen entfallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Wird von Mitgliedervertretern die Bekanntmachung von Gegenstän-
den zur Beschlussfassung verlangt, so genügt es, wenn diese Ge-
genstände binnen 10 Tagen nach der Einberufung der Mitgliederver-
tretersammlung bekannt gemacht werden. 

§ 18 Ordentliche Mitgliedervertreterversammlung

Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet innerhalb der 
ersten acht Monate des Geschäftsjahres statt. 
Die Mitgliedervertreterversammlung hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
a) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der

Mitgliedervertreter,
b) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes sowie

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns,
c) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des

Aufsichtsrats,
d) Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglie-

der (gem. § 124 Akt. G),
e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung.
f) Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft.
Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds und der Mitgliedervertreter
(Abs. 1 Ziffer a) sowie die Beschlüsse zu Abs. 1 Ziffer e) und f) bedür-
fen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen.

§ 19 Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung

Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlungen sind auf Be-
schluss des Aufsichtsrats oder der ordentlichen Mitgliedervertreter-
versammlung oder auf Antrag des Vorstands einzuberufen oder auf 
schriftlichen Antrag von fünf Mitgliedervertretern. 
Der Tag der außerordentlichen Mitgliedervertreterversammlung darf 
nicht über zwei Monate, vom Tage der Antragstellung an gerechnet, 
hinausgeschoben werden. 

§ 20 Auslagenersatz

Die Mitglieder aller ehrenamtlichen Organe des Vereins erhalten 
einen Auslagenersatz, deren Höhe der Vorstand beschließt. 

D. Vermögensverwaltung

§ 21 Beiträge

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:
1. den im Voraus zu zahlenden Beiträgen der Mitglieder,
2. den sonstigen Einnahmen.

§ 22 Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Versicherungsansprüche dür-
fen nicht gekürzt werden. 

§ 23 Schwankungsrückstellung

Zum Ausgleich des schwankenden Jahresbedarfs ist eine Rückstel-
lung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der von der 
Aufsichtsbehörde erlassenen Anordnungen zu bilden. 

§ 24 Verlustrücklage

Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine 
Verlustrücklage gebildet. 
1. Ihr sind zuzuführen:

a) 1% der Jahresbeiträge bis die Rücklage den Betrag von €
3.579.044,00 erreicht hat oder nach eventueller Inanspruch-
nahme wieder erreicht, jedoch maximal der Jahresüberschuss,

b) der Betrag des Jahresüberschusses, der der Verlustrücklage
weiterhin durch Beschluss der Mitgliedervertreterversammlung
zuzuführen ist.

2. Reichen die Beiträge und die sonstigen Einnahmen zur Deckung
der satzungsmäßigen Ausgaben eines Geschäftsjahres nicht
aus, wird der Fehlbetrag durch Beschluss des Vorstandes und im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus der Rücklage gedeckt.

3. Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäfts-
jahr nur bis zu einem Drittel ihres jeweiligen Bestandes in An-
spruch genommen werden.

4. Solche Entnahmen müssen innerhalb von fünf Jahren - nach
Möglichkeit in gleichen Teilbeträgen - wieder aufgefüllt werden.

§ 24 a Andere Gewinnrücklagen

Zur Sicherstellung der Solvabilitätsanforderungen wird der in einem 
Geschäftsjahr erzielte Überschuss den anderen Gewinnrücklagen 
zugeführt, soweit er nicht der Verlustrücklage (§ 24) zuzuführen ist. 
Die Mitgliedervertreterversammlung entscheidet durch Beschluss 
über den Betrag des Jahresüberschusses, der den anderen Gewinn-
rücklagen zuzuführen ist. 

§ 25 Beitragsrückerstattung

Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der 
Verlustrücklage (§ 24) oder den anderen Gewinnrücklagen (§ 24 a) 
zuzuführen ist, ist er den Mitgliedern als Beitragsrückerstattung 
zurück zu gewähren.  
Die Mitgliedervertreterversammlung beschließt, ob ein Überschuss 
den Mitgliedern auf die Beiträge des folgenden Geschäftsjahres 
anzurechnen, in bar auszuzahlen oder einer Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zuzuführen ist. Wird eine solche gebildet, be-
schließt die Mitgliedervertreterversammlung über ihre Verwendung, 
die keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung die-
nen darf. 
Die Verteilung der Beitragsrückerstattung erfolgt im Verhältnis zur 
Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. Die 
Ausschüttung erfolgt jeweils zur Jahreshauptfälligkeit. 

Rückerstattungsberechtigt sind alle Versicherungsnehmer, die am 
Anfang des Geschäftsjahres, in dem die Rückerstattung gewährt 
wird, Mitglieder der Gesellschaft sind und es auch während der 
beiden gesamten vorangegangenen Geschäftsjahre waren.  

Die Ausschüttung kann unterbleiben, wenn die Beitragsrückerstat-
tung weniger als 10 Euro oder 10 % des Beitrages beträgt. 

§ 26 Anlegung des Vermögens
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Das Vermögen des Vereins ist im Einvernehmen mit dem Aufsichts-
rat durch den Vorstand nach den gesetzlichen Vorschriften und den 
Richtlinien der Aufsichtsbehörde anzulegen. 

E. Auflösung

§ 27 Auflösung des Vereins

Wird der Verein auf Beschluss der Mitgliedervertreterversammlung 
aufgelöst, so bestimmt diese die Verwendung des nach der Abwick-
lung bleibenden Vermögens. 
Dieses kann nur zu Unterstützungszwecken, und zwar je zur Hälfte 
für die Belegschaft des Vereins und für die Angehörigen der in § 4 
Ziff. 1-4 genannten Betriebe verwendet werden. Eine Verteilung der 
Überschüsse an die Mitglieder darf nicht stattfinden. 
Im Falle der Auflösung erfolgen die Bekanntmachungen im “elektro-
nischen Bundesanzeiger”. 

______________________________________________________________ 

Änderungen beschlossen von der Mitgliedervertreterversammlung 
am 18.06.2016 in Baiersbronn. Genehmigt von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht am 03.08.2016. Eingetragen im Han-
delsregister beim Amtsgericht Mannheim am 09.09.2016. 
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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
Die Bedingungen gelten in ihrer sprachlichen Form für alle Geschlechter. 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Photovoltaikversicherung. 

A1 Elektronikversicherung ABE 2011  

A2 Photovoltaikversicherung 

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsre-
gulierung und zur Beitragsangleichung.  

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 

- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und
weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein 
und seine Nachträge. Wir bestätigen, dass die Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse 
erfüllt sind. 

Allgemeine Bedingungen für die Elektronikver-
sicherung - Photovoltaik 

Stand: 01.04.2022 
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Teil A 

Abschnitt A1 

Elektronikversicherung 

A1-1 Versicherte Sachen und nicht versicherte Sachen 

A1-1.1 Versicherte Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektrotechnischen und elektroni-
schen Anlagen und Geräte, sobald sie betriebsfertig sind. Betriebsfertig ist eine Sache, sobald 
sie nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entwe-
der zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung 
der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer 
De- oder Remontage sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des Versiche-
rungsortes. 

A1-1.2 Nicht versicherter Sachen 

Nicht versichert sind 

a) Wechseldatenträger; 
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel; 
c) Werkzeuge aller Art; 
d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfah-

rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen. 

A1-2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden  

A1-2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder 
Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen  versicher-
ter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit 
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit scha-
det und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Insbesondere wird Entschädigung geleistet 
für Sachschäden durch: 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
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d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder 
Implosion; 

e) Wasser, Feuchtigkeit; 
f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung 

A1-2.2 Elektronische Bauelemente 

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, 
wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Repara-
turfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt ein-
gewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, 
dass der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je doch Entschädigung geleistet. 

A1-2.3 Röhren und Zwischenbildträger 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädigung für Röhren 
und Zwischenbildträger nur bei Schäden durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung; 

b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus; 
c) Leitungswasser. A1-2.4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind A1-2.5 zu 

entnehmen. 

A1-2.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten; 
b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf-

stand; 
c) durch Innere Unruhen; 
d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; 
e) durch Erdbeben; 
f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren 

und dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer 
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechendem Verhältnis zu kürzen; 

g) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung 
oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet. A1-2.2 bleibt unberührt; 

h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste, wobei nur grobe 
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Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu 
kürzen. Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur 
Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig 
repariert war; 

i) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunterneh-
mer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Ein-
trittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss 
und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die 
bereits gezahlte Entschädigung. § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen 
– gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf 
Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erfor-
derlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. Die Entschädigung ist zurückzu-
zahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 

A1-2.5 Gefahrendefinitionen 

Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 

A1-2.5.1 Raub 

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet oder angedroht 
wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Dem 
Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen gleich, die vorübergehend die Obhut über 
die versicherten Sachen ausüben. 

A1-2.5.2 Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn jemand fremde Sachen weg-
nimmt, nachdem er in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels 

a) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub an sich ge-
bracht hatte; 

b) falscher Schlüssel oder 
c) anderer Werkzeuge eindringt. 

A1-2.5.3 Brand, Blitzschlag, Explosion 

a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden 
ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

b) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
c) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 

beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

A1-2.5.4 Leitungswasser 

Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder Ableitungsrohren der Wasser-
versorgung, aus sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen der Wasser-
versorgung, aus Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprinkler- oder 
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Berieselungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

A1-3 Versicherte Interessen. 

A1-3.1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse des Eigentümers 
versichert. Die Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 

A1-3.2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versicherungsnehmer das Eigen-
tum nach Abschluss der Versicherung überträgt. Im Falle der Veräußerung ist der Erwerber 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Im Übri-
gen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff VVG zur Veräußerung der versicher-
ten Sache. 

A1-3.3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist auch das 
Interesse des Käufers versichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schä-
den, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder Händler) gegenüber dem 
Käufer einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten 
hätte. 

A1-3.4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mieter, Pächter, Entleiher oder Ver-
wahrer übergeben, so ist auch das Interesse dieses Dritten versichert. 

A1-3.5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in seinem Betrieb verwendet oder 
Dritten überlässt (A1-3.4), selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädigung 
für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder Händler) 
einzutreten hätte. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung.  

A1-4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke. 

A1-5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 

A1-5.1 Versicherungswert 

Versicherungswert ist der Neuwert. 

a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, 
Montage). 
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b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so ist der letzte 
Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; 
dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen 
zu vermindern oder zu erhöhen. Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, 
so tritt an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand 
zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwick-
lung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.   
 
Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt werden, 
so ist die Summe der Kosten maßgebend, die jeweils notwendig war, um die 
Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, 
Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten wiederherzu-
stellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern 
oder zu erhöhen. 
 
Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungswert unbe-
rücksichtigt. 

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die 
Umsatzsteuer einzubeziehen. 

A1-5.2 Versicherungssumme 

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte Versicherungssumme soll 
dem Versicherungswert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem je-
weils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen 
vorgenommen werden. 

A1-5.3 Unterversicherung 

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Ver-
sicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 

A1-6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

A1-6.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

A1-6.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für ge-
boten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

A1-6.1.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

A1-6.1.3 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 
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A1-6.1.4 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers vorzuschießen. 

A1-6.2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

A1-6.2.1 Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche für 
die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Verände-
rung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

A1-6.2.2 Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. 

A1-6.2.3 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position. 

A1-6.3 Zusätzliche Kosten 

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die nachfolgend genannten 
Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko ver-
sichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine 
Entschädigung geleistet wird. 

A1-6.3.1 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in Folge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sa-
chen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden 

 aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 
 zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungs-

anlage zu transportieren und dort zu beseitigen. 
b) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von 

Erdreich oder Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in der Luft.  

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungsnehmers auf-
grund der Einliefererhaftung. 

c) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem 
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

A1-6.3.2 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich  

a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in Folge einer Kontamination 
durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um 

 Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nötigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutauschen; 

 den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern. 

 Insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des Schadens 
wiederherzustellen. 
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b) Die Aufwendungen gemäß A1-6.3.2 a) sind nur versichert, sofern die behördli-
chen Anordnungen aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, 
die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden; 

 eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens 
entstanden ist;  

 innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind 
und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb 
von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

c) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdrei-
ches erhöht, so sind nur die Aufwendungen versichert, die den für eine Beseiti-
gung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Schaden 
aufgewendet worden wäre. 

 
Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt. 

 
a) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund 

sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der Einlie-
fererhaftung sind nicht versichert. 

b) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

A1-6.3.3 Bewegungs- und Schutzkosten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grund nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wie-
deraufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

A1-6.3.4 Luftfrachtkosten 

Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 
versicherten Sache aufwendet. 

A1-6.3.5 Bergungskosten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb 
des Versicherungsortes befinden, zu bergen. 

A1-6.3.6 Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, 
Bereitstellung eines Provisoriums, Luftfracht. 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss. 
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A1-7 Umfang der Entschädigung 

A1-7.1 Wiederherstellungskosten 

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden.  

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Altma-
terials nicht höher sind als der Neuwert der versicherten Sache. 

Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor. 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung 
und technischen Zustand. 

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind, gelten auch dann nicht als 
einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammengehören. 

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so gelten sie nicht als einheit-
liche Sache, sofern diese eigenständig verwendet werden können. 

A1-7.2 Teilschaden 

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes not-
wendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

A1-7.2.1 Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere  

a) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 
b) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und 

Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten; 

c) De- und Remontagekosten; 
d) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten; 
e) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches für die Grund-

funktion der versicherten Sache notwendig ist; 
f) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder 

deren Teile sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten 
für den Abtransport von Teilen in die nächst- gelegene geeignete Abfallbeseiti-
gungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung. 

A1-7.2.2 Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorgenom-
men an Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeugen al-
ler Art sowie sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sache erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur 
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt werden. 

A1-7.2.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig von 
dem Versicherungsfall notwendig gewesen wären; 

b) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederher-
stellung hinausgehen; 
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c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten nicht auch 
durch Arbeiten in fremder Regie entstanden wären; 

d) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie; 
e) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung; 
f) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich sind, aber 

nicht an der versicherten Sache selbst ausgeführt werden; 
g) Vermögensschäden. 

A1-7.3 Totalschaden 

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

A1-7.4 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 

Abweichend von A1-7.2 und A1-7.3 ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt, wenn 

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) un-
terbleibt oder 

b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu bezie-
hen sind. 

Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den 
Zeitwert übersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der be-
schädigten oder Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhanden gekommen Sachen ver-
wenden wird. 

A1-7.5 Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten 
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbar-
ten Versicherungssummen. 

A1-7.6 Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der Versicherungs-
summe. 

A1-7.7 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach A1-7.1 bis A1-7.6 ermittelten 
Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem 
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 

A1-7.8 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Schaden grob fahrlässig herbei-
geführt, wird die Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen den Verhält-
nis gekürzt. 
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A1-7.9 Selbstbehalt 

Der nach A1-7.1 bis A1-7.8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. Entstehen 
die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzu-
sammenhang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

A1-8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

A1-8.1 Fälligkeit der Entschädigung 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 

Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungs-
nehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen 
ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fäl-
lig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nach-
weis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat. 

A1-8.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach A1-8.1 obenb) geleis-
teten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist. 

A1-8.3 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende 
Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 
des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab 
dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber 
dem Versicherer nachgewiesen hat; 

c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent; 
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

A1-8.4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß A1-8.1, A 1 - 8 . 3 a) und A1-8.3b) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
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A1-8.5 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs-

nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles 
noch läuft. 

A1-8.6 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers abge-
treten werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus 
wichtigem Grund verlangt. 

A1-9 Sachverständigenverfahren 

A1-9.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der 
Schaden in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch ge-
meinsam vereinbaren. 

A1-9.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum 
Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

A1-9.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, 
die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des 
von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbe-
werber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt ent-
sprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Eini-
gen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Par-
tei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
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A1-9.4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war; 
den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten 
versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; 

ab) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor 
Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

ac) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

b) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

A1-9.5 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen 
die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie un-
verzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb 
der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. Im Falle unverbindlicher Fest-
stellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

A1-9.6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. 
Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

A1-9.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nicht berührt. 

A1-10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

A1-10.1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer 
dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
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A1-10.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch 
auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur 
Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 

A1-10.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

A1-10.3.1 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes ge-
zahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder 
die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer 
über. 

A1-10.3.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß ge-
ringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten 
und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat 
der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meist-
bietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versi-
cherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung ent-
spricht. 

A1-10.4 Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die be-
dingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann verlan-
gen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von 0 oder A1-10.3 bei ihm verbleiben. 

A1-10.5 Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die 
Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

A1-10.6 Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stel-
len, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, 
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

A1-11 Wechsel der versicherten Sachen 

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache 
eine andere, jedoch technisch vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige 
des Versicherungsnehmers hierfür vorläufige Deckung. 

Die vorläufige Deckung endet 
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a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder 
b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit gleicharti-

gem Versicherungsschutz oder 
c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spätestens jedoch nach 3 

Monaten. 
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Abschnitt A2 

Photovoltaikversicherung 

A2-1 Gegenstand der Versicherung 

A2-1.1 Elektronik-Versicherung 

Unter den Versicherungsschutz fallen sämtliche zur stationär installierten und gewerblich ge-
nutzten Photovoltaikanlage (Stromerzeugung) gehörenden Teile, insbesondere bestehend 
aus folgenden Einzelkomponenten: 

 Einspeise- und Erzeugungszähler, 
 Gleich- und Wechselstromverkabelungen, 

Hausverteilerkästen (nur in Verbindung mit einem Schaden an der versicherten Photovol-
taikanlage), 

 Modultragkonstruktionen, 
 Montageset, wie z. B. Anschluss-, Befestigungs-und Verbindungssets, 
 Solarmodule, 
 Trafos, 
 Überspannungsschutzeinrichtungen (Blitzschutz), 
 Wechselrichter 
 Solarstromspeicher 
 Ladestation / Wallbox 

sowie die erforderlichen Installations- und Montagekosten, sofern der Versicherungsnehmer 
hierfür die Gefahr trägt. Als Montageort gelten nur Dächer und/oder Fassaden von privat 
und/oder gewerblich genutzten Gebäuden. 

A2-1.2 Ertragsausfall-Versicherung 

Der Versicherer leistet darüber hinaus Entschädigung, wenn die technische Einsatzmöglich-
keit der gemäß A2-1.1 versicherten Anlage durch einen dem Grunde nach versicherten Sach-
schaden unterbrochen oder beeinträchtigt wird. Hierbei ersetzt der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer den dadurch entstandenen Ertragsausfall gemäß A2-5.4. 

A2-1.3 Versicherungsschutz besteht auch für Anlagen, die ganz oder teilweise in Eigenregie des Ver-
sicherungsnehmers montiert wurden. Die Installation hat nach den anerkannten Regeln der 
Technik zu erfolgen und die Anlage muss vor der Netzeinspeisung durch einen Fachbetrieb 
abgenommen werden. 

A2-1.4 Nicht versichert gelten: 

 Prototypen 
 Photovoltaikanlagen auf Gebäuden mit weicher Bedachung (Bauartklassen IV und V) 
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A2-2 Versicherungssumme, Vorsorge, Mehrwertsteuer 

A2-2.1 Elektronik-Versicherung 

Für die Bildung der Versicherungssumme ist die jeweilige Investitionssumme der Photovolta-
ikanlage im Neuzustand einschließlich aller Bezugs- und Installationskosten maßgebend. Für 
alle während des jeweiligen Versicherungsjahres vorgenommenen Anlagenerweiterungen 
gilt eine Vorsorge in Höhe von 20 % der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme verein-
bart. Die Anlagenerweiterung ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von drei Monaten nach 
Beginn des darauffolgenden Versicherungsjahres dem Versicherer anzuzeigen. Unterbleibt 
die Meldung, erlischt der Versicherungsschutz für die Anlagenerweiterung.  

Sofern der Versicherungsnehmer nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist und im Schadenfall die 
Mehrwertsteuer ebenfalls ersetzt werden soll, ist dies bei Bildung der Versicherungssumme 
zu berücksichtigen. 

A2-3 Auf „erstes Risiko“ versicherte Kosten 

A2-3.1 Für die unter A1-6.3 genannten Kostenarten ersetzt der Versicherer „auf erstes Risiko“ bis zu 
50.000 Euro, maximal jedoch die Versicherungssumme, je Kostenart und Schadenereignis auf 
„Erstes Risiko“. Die Gesamtentschädigung für alle Kostenarten (A1-6.3 und A2-3.2) ist auf die 
Versicherungssumme begrenzt.  

A2-3.2 Zusätzlich zu den unter A1-6.3 genannten Kostenarten gelten für die nachfolgenden Kosten-
arten eine Höchstentschädigung bis zu 30.000 Euro, maximal jedoch die Versicherungs-
summe, je Kostenart und Schadenereignis. Die Gesamtentschädigung für alle Kostenarten 
(A1-6.3 und A2-3.2) ist auf die Versicherungssumme begrenzt.: 

a) Feuerlöschkosten (sofern das Feuerrisiko mitversichert gilt) 
Hierzu zählen insbesondere die Löschmittel, das Wiederauffüllen der Feuerlö-
scheinrichtungen und sonstige Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer 
zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. Auch Aufwendungen für 
Leistungen der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung Verpflichteter zählen dazu. 

a) Gebäudebeschädigungen 
Mitversichert gelten nach einem unvorhergesehen eingetretenen Schaden am 
Gebäude durch Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Im-
plosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung, Leitungswasser, Sturm oder Hagel für die zur Reparatur nachweislich 
erforderlichen De- und Remontagekosten der versicherten Photovoltaikanlage, 
sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz vorhanden ist. Dies gilt auch, 
wenn die versicherte Photovoltaikanlage vom Schadenereignis nicht betroffen 
ist. 

b) Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden 
Mitversichert gelten nachweislich erforderliche Reparaturarbeiten an Dächern 
und Fassaden, die als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens an der versicher-
ten Photovoltaikanlage notwendig geworden sind.  
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c) Schadensuchkosten 
Mitversichert gelten anfallende Kosten, um die Schadenursache zu lokalisieren 
bzw. aufzuspüren. 

d) Wiederherstellung von Daten 
Mitversichert gelten Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebs-
systems, welche für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, 
sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger ein-
getreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

A2-4 Anlagen ausländischer Herkunft 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer an Anlagen ausländischer Her-
kunft oder Teilen davon Ersatz nur in dem Umfang, wie dies bei einer in Deutschland herge-
stellten Anlage mit gleichwertigen Eigenschaften notwendig wäre. 

A2-5 Entschädigungsleistungen 

A2-5.1 Elektronik-Versicherung 

Der Versicherer leistet Entschädigung gemäß A1-7. Die Bestimmungen A1-2.2 gelten auch 
für die versicherten Photovoltaik- Module und elektronischen Bauteile der versicherten Sa-
chen. 

A2-5.2 Entschädigt werden auch kurzfristige Preissteigerungen zwischen Schadentag und Ausliefe-
rung bis zur Höhe von 30 % der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme.  

A2-5.3 Sind für die versicherten Module nach einem Schadenfall serienmäßig hergestellte Ersatzteile 
nicht mehr zu beziehen, so leistet der Versicherer wie folgt: Ersetzt werden die vom Sach-
schaden betroffenen Module durch Module der aktuellen Nachfolgegeneration, mit identi-
schen und vergleichbaren Leistungs- und Produkteigenschaften, soweit diese wiederbe-
schafft wurden. Module, die nicht vom Schaden betroffen sind, aber dennoch aus welchen 
Gründen auch immer ausgetauscht werden müssen, sind nicht Gegenstand dieser Versiche-
rung. A1-7.4 b) gilt nicht. 

A2-5.4 Ertragsausfall-Versicherung 

Der Versicherer ersetzt den Ertragsausfall, der dem Versicherungsnehmer aufgrund von 
Schadenereignissen gemäß A1-2.1 entstanden ist, wie folgt: 

a) 2,50 Euro je kWp in den Monaten April bis September 1,75 Euro je kWp in den 
Monaten Oktober bis März. 

b) Bei Teilschäden der Anlage wird der nicht erlöste Ertrag aus dem Verhältnis 
des beschädigten zum unbeschädigten Anlagenteil ermittelt. Grundlage hierfür 
sind die Abrechnungsunterlagen des Energieversorgungsunternehmens. 
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Der Versicherer haftet nicht, soweit der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch be-
hördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebseinschränkungen, oder weil dem Versi-
cherungsnehmer infolge der fehlenden technischen Einsatzmöglichkeiten von Anlagen und 
Geräten oder eines Schadens an Gebäuden nicht genügend Kapital zur Verfügung steht. 

Für Unterbrechungsschäden an Sachen ausländischer Herkunft leistet der Versicherer Ent-
schädigung nicht, soweit der Unterbrechungsschaden darauf beruht, dass die Wiederherstel-
lung länger dauert, als die Wiederherstellung einer in der Bundesrepublik Deutschland her-
gestellten Sache mit gleichwertigen Eigenschaften. 

A2-6 Haftzeit 

Der Versicherer haftet für den Unterbrechungsschaden für 12 Monate. Die Haftzeit beginnt 
mit dem Zeitpunkt, von dem an der Schaden für den Versicherungsnehmer frühestens erkenn-
bar war, spätestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. 

A2-7 Selbstbehalt 

A2-7.1 Elektronik- und Ertragsausfall-Versicherung 

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  

A2-8 Sofortiger Reparaturbeginn 

Nach Eintritt eines Schadens kann mit der Reparatur sofort begonnen werden, wenn der 
Schaden 5.000 Euro nicht übersteigt. 

Die beschädigten Teile sind zur Beweissicherung aufzubewahren. Der Schaden muss nach-
vollziehbar sein und nach Möglichkeit durch Fotos dokumentiert werden. 

A2-9 Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Versicherungsfall eine Leistung 
aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers beansprucht werden 
kann. 

A2-10 Obliegenheiten 

A2-10.1 Elektronik-Versicherung 

Im Interesse der Schadenverhütung hat der Versicherungsnehmer, wie auch seine Repräsen-
tanten, alle gesetzlichen, behördlichen und vereinbarten Sicherheitsvorschriften, wie auch die 
vereinbarten Obliegenheiten vor und nach dem Versicherungsfall, einzuhalten. Dies gilt vor 
allem für die vom Photovoltaik-Anlagenhersteller vorgegebenen Vorschriften und Hinweise 
zur Installation, Wartung und Pflege der versicherten Anlage, des mitversicherten Zubehörs, 
wie auch für die vom Fachhandel installierten Blitzschutz -und Überspannungseinrichtungen. 
Abgeschlossene Wartungsverträge zwischen Versicherungsnehmer und Gerätehersteller 
bzw. Lieferant sind vertragsgemäß einzuhalten. Dies gilt u. a. auch für das Dach, auf dem die 
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Anlage installiert ist; der Versicherungsnehmer hat das Dach stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu halten.  

A2-10.2 Ertragsausfall-Versicherung 

Im Versicherungsfall hat der Versicherungsnehmer jeden Sachschaden an der versicherten 
Anlage, der einen Unterbrechungsschaden verursachen könnte, dem Versicherer innerhalb 
von 24 Stunden anzuzeigen. In dringenden Fällen sollte die Anzeige dem Versicherer gegen-
über fernmündlich oder fernschriftlich erfolgen. Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung hat er darüber hinaus der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen 
und dort unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. Der 
Versicherungsnehmer hat den Unterbrechungsschaden nach Möglichkeit abzuwenden oder 
zu mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen. Er hat, soweit die Um-
stände es gestatten, solche Weisungen einzuholen, einem Beauftragten des Versicherers alle 
erforderlichen Untersuchungen über Ursachen und Höhe des Unterbrechungsschadens zu 
gestatten, dem Versicherer auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, dem Ver-
sicherer Einsicht in die Geschäftsbücher, Inventuren und Bilanzen sowie Hilfsbücher, Rech-
nungen und Belege über den Geschäftsgang während des laufenden Geschäftsjahres und 
gegebenenfalls der drei Vorjahre zu gewähren.  

A2-11 GAP-Deckung für Photovoltaikanlagen 

Differenz-Entschädigung (GAP-Deckung) bei unterbliebenem Wiederaufbau der Photovolta-
ikanlage. 

Erleidet die versicherte Sache einen Totalschaden und unterbleibt der Wiederaufbau und da-
mit die Wiederbeschaffung, ersetzt der Versicherer grundsätzlich gemäß A1-7.4a) den Zeit-
wert der versicherten Sache. 

Unterbleibt der Wiederaufbau der versicherten Anlage allerdings, weil dem Versicherungs-
nehmer ein Wiederaufbau aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht möglich ist, wird 
bei Bestehen eines Kreditvertrages zur Finanzierung der versicherten Sache abweichend von 
Abschnitt A1-7.4a) ABE mindestens die Restschuld aus dem Kreditvertrag erstattet. Grenze 
der Ersatzleistung ist die ursprünglich vereinbarte Versicherungssumme. 

Der Zeitwert errechnet sich maximal aus der im Antrag angegebenen Versicherungssumme 
unter Berücksichtigung eines prozentualen Abzuges. Der Abzug ergibt sich aus dem Alter, 
dem Zustand und dem Abnutzungsgrad der versicherten Sache am Schadentag. 

Bei Photovoltaikanlagen größer 50 kWp gilt die GAP Deckung nur dann versichert, wenn sie 
gesondert vertraglich vereinbart wurde. 

A2-12 Solarstromspeicher bis 20 kWh für den Betrieb an netzgekoppelten Photo-
voltaikanlagen 

Versichert gelten serienmäßig hergestellte stationär betriebene Solarstromspeicher inkl. zu-
gehöriger Teile (Batteriemanagement, Wechselrichter, Sicherheits- und Überwachungsein-
richtungen, Gehäuse, Verkabelung), soweit sie in der Versicherungssumme enthalten sind. 
Nicht versichert gelten Prototypen und Einzelanfertigungen. 
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A2-12.1 Versicherte Schäden und Gefahren 

In Ergänzung zu Abschnitt A1-2.4 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung 

a) für Schäden durch chemische-/physikalische Reaktionen innerhalb der Spei-
cherzellen. Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet. 

b) für Vermögensschäden durch Ausfall, Entladung oder Minderleistung des So-
larstromspeichers, insbesondere Kosten für den Fremdbezug von Strom und 
entgangene Einnahmen aus gesonderten Eigenverbrauchsvergütungen. 

A2-12.2 Entschädigungsleistungen 

Bei Schäden an Solarstromspeichern wird die Entschädigung nach Abschnitt A1-7 ab einem 
Gerätealter von zwei Jahren um jährlich 8 % gekürzt, jedoch insgesamt nicht mehr als um 
80 % des Neuwertes der versicherten Sache am Schadentag. 

Maßgeblich für die Abrechnung ist für das Gerätealter und Schadenereignis das jeweilige Ka-
lenderjahr. Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Abschnitt A1-
7 ersetzt. 

A2-12.3 Obliegenheiten 

a) Die Installation muss durch einem Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln 
der Technik durchgeführt worden sein. 

b) Bei Inbetriebnahme ist der Versicherungsnehmer durch den Installateur in den 
vorgegebenen Sicherheitsvorschriften zu unterweisen. Die Unterweisung ist 
schriftlich festzuhalten und dem Versicherer zusammen mit dem Abnahmepro-
tokoll auf Verlangen vorzulegen. 

c) Der Versicherungsnehmer, wie auch seine Repräsentanten, haben alle gesetz-
lichen, behördlichen und vom Hersteller vorgegebenen Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten. Dies betrifft insbesondere die Auswahl des Aufstellungsortes 
(z. B. Umgebungstemperatur, Belüftung, Abstand zu brennbaren Materialien), 
Wartung und Überwachung des Betriebes des Solarstromspeichers. 

d) Im Falle einer Verletzung der vorstehenden Obliegenheiten gilt Abschnitt B § 8 
Abs. 3 ABE entsprechend. 

A2-13 Nicht versicherte Schäden 

A2-13.1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen zahlt der Versicherer keine Entschädigung für 
Schäden durch Alterung, Verschmutzung oder nachteilige Veränderung (Leistungsminde-
rung), insbesondere der Photovoltaikmodule durch Glastrübung (Browning). 

A2-14 Montageversicherung 
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A2-14.1 Versichert ist die Montage in der Photovoltaikanlage mit den Komponenten Solarmodule, Lei-
tungen vom Solarmodul zum Wechselrichter, der Wechselrichter und der Einspeisezähler (so-
fern nicht Eigentum des Energiepartners).  

A2-14.2 Nicht versichert sind Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten. Nicht 
versichert sind Montageausrüstungen aller Art, insbesondere Gerüste, Werkzeuge, Krane und 
fremde Sachen sowie Eigentum des Montagepersonals. 

A2-14.3 Entschädigung wird geleistet für Schäden an der Photovoltaikanlage, die während der Dauer 
der Montage unvorhergesehen und plötzlich eintreten. 

A2-14.4  Nicht versichert sind Schäden oder Verluste durch normale Witterungseinflüsse, mit denen 
wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss. 

A2-14.5 Die Höchstentschädigung für die beschädigten, zerstörten oder abhanden gekommenen ver-
sicherten Sachen beträgt max. 3.000 Euro je Schadenfall. 

A2-14.6 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Versicherungsfall eine Leistung 
aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers beansprucht werden 
kann. 

A2-14.7 Die Entschädigung wird um eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro je Schadenfall ge-
kürzt. 

A2-15 Wallbox - Ladestationen für die Elektromobilität (Stromtankstelle) 

A2-15.1 Versichert gelten serienmäßig hergestellte Ladestationen, die der Eigennutzung dienen und 
von einem Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik installiert und in Betrieb 
genommen wurden. Mitversichert gelten dazugehörige Anschlussleitungen sowie fest instal-
lierte Ladekabel und -stecker. 

Nicht versichert gelten Prototypen, Einzelanfertigungen und Ladestationen mit öffentlichem 
Zugang. 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Vermögensschäden durch Ausfall der Ladestation, insbesondere dem kostenpflichtigen 
Fremdstrombezug. 

A2-15.2 Eine Ladestation bezeichnet ein stationäres Ladesystem für Elektrofahrzeuge. Die Energie-
übertragung erfolgt dabei konduktiv oder induktiv. Die Begriffe Ladesäule, Ladepunkt, Strom-
tankstellen und Solartankstelle sind einer Ladestation gleich zu setzen. 
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Teil B – Allgemeiner Teil  

Abschnitt B1  

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung  

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes   

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrags. 

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode  

B1-2.1 Beitragszahlung  

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zah-
lungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag. 

B1-2.2 Versicherungsperiode   

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer 
länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die 
Versicherungsperiode der Vertragsdauer.  

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung   

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste 
oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten 
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang 
des Versicherungsscheins zu zahlen. 
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B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug   

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Abschnitt B1-3.1 gezahlt, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zah-
lung nicht veranlasst hat. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.  

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers  

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach 
Abschnitt B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertre-
ten hat. 

B1-4 Folgebeitrag   

B1-4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, 
Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt 
fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.   

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mah-
nung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versiche-
rer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen  

B1-4.3 Mahnung  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des 
Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung   

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags 
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oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.  

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung  

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der 
Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf 
wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung   

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird 
sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.  

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Abschnitt B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.  

B1-5 Lastschriftverfahren   

B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers   

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche-
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt. 

B1-5.1.1 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug  

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wieder-
holtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, 
das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer 
verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.  

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung   

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz   

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 



 

 28 

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicher-
ten Interesse  

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der 
Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf 
das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewie-
sen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für 
das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.  

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche-
rungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine an-
gemessene Geschäftsgebühr zu.  

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungser-
klärung zu  

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.  

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versi-
cherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.   
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Abschnitt B2   

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung  

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags   

B2-1.1 Vertragsdauer  

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.  

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung  

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr   

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeit-
punkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung 
muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein. 

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses  

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft 
weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.  

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall   

B2-2.1 Kündigungsrecht  

B2-2.1.1 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien kündigen. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spä-
testens einen Monat nach der Zahlung oder der Ablehnung zugegangen sein. 

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.  
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B2-2.3 Kündigung durch Versicherer  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungs-
nehmer wirksam. 
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Abschnitt B3  

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten  

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsabschluss   

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch 
dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der 
Anwendung von Absatz 1 und Abschnitt B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes   

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abschnitt B3-1.1 Absatz 1, kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergan-
genheit kein Versicherungsschutz. 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig o-
der unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat.   

B3-1.2.2 Kündigung   
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Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abschnitt B3-1.1 Absatz 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.  

B3-1.2.3 Vertragsänderung   

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abschnitt B3-1.1 Absatz 1 nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen 
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.   

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers   

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers  

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.  

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers   

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte.  

B3-1.6 Anfechtung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
bestehen.  

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers  
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Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Ver-
sicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat. 

B3-2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers   

B3-2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Ver-
sicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.  

B3-2.1.1 Rechtsfolgen 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

B3-2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls   

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegen-
heiten zu erfüllen:  

B3-2.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei 
hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu handeln.  

 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzu-
zeigen. 

 Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und –regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle da-
für angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

B3-2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung   
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B3-2.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach den Abschnitten B3-2.1 oder B3-
2.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

B3-2.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

B3-2.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Ver-
sicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.   
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Abschnitt B4  

Weitere Regelungen  

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung   

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 
versichert ist.  

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsneh-
mer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen. 

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 
Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht.  

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung   

B4-2.1 Form, zuständige Stelle  

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in die-
sem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen blei-
ben bestehen  

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschrift- oder Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

B4-3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene 
Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 

(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags; 
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(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 

(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versi-
cherungsverhältnisses. 

B4-3.2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versiche-
rungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

B4-3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versiche-
rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

B4-4 Verjährung   

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
dem Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. 
Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.  

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht   

B4-5.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungs-
vermittler bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, 
den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung sei-
nes solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates 
zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.   

B4-5.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer  
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Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz 
des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. Sind der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.  

B4-6 Anzuwendendes Recht   

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  

B4-7 Embargobestimmung   

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, so-
weit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han-
dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigte Staaten von Amerika im Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschrif-
ten entgegenstehen. 

 



– 1 –

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht 
wegen Schäden durch netzgekoppelte und stationäre Photovoltaikanlagen (BBR) zu den 
AHB 2008 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Stand 04.12.2019 

1. Gegenstand der Versicherung

1.1	 Versichert ist im Rahmen der AHB 2008 die gesetzliche 	
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-	

	 mers wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen mit 	
dem Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Einspeisung von 	
elektrischem Strom in das Netz des örtlichen Netzbetrei-	

	 bers auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund- 
	 stück. Photovoltaikanlagen sind Anlagen zur Umwandlung 	

von Sonnenenergie in elektrischen Strom. 

Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Letztver-
brauchern mit elektrischem Strom. Letztverbraucher sind 
Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen (§ 
3 Nr. 25 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 
(EnWG)).

1.2 	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 	
	 rungsnehmers.

1.2.1		  in  seiner Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter und 
		 Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlich- 

		  keiten, die ausschließlich für den versicherten Betrieb 
oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und  
seiner Betriebsangehörigen benutzt werden.

1.2.2		  als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu- 
		  bauten, Umbauten, Repaturen, Abbruch- und  Grabearbeiten) 

von Photovoltaikanlagen auf dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstück.

1.2.3		  wegen Rückgriffsansprüchen der stromabnehmenden	
		 Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungsstörungen ge- 

		  mäß § 6 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 	
für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AvBEItV)  

		 vom 21. Juni 1979 oder § 18 Niederspannungsanschluss- 
		  verordnung.

1.2.4		  wegen Beschädigungen, die durch Rauch, Ruß, Dämp-	
		  fe, Abwässer, Niederschläge oder allmähliches Eindringen 

von Feuchtigkeit entstehen.

1.2.5		  abweichend   von Ziff. 7.10 (b) AHB  2008  wegen Schäden   durch  
Umwelteinwirkung (auf Boden, Luft oder Wasser incl. 
Gewässer) und alle sich daraus ergebenden weiteren 
Schäden, sofern die Umwelteinwirkung nicht ausgeht von 

		 einer/einem

- Anlage im Sinne des Umwelthaftungsgesetzes (Um-	
	   welt HG);

- Genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem Bundesim-  
	   missionsschutzgesetz (BImSchG);

deren Inhaber der Versicherungsnehmer ist oder war,

	 einem Grundstück des Versicherungsnehmers, das be- 
	 reits vor Beginn des Vertrages bzw. zum Zeitpunkt seines 
	 Kaufs oder seiner Inbesitznahme durch den Versiche-	
	 rungsnehmer mit schädlichen Stoffen belastet war oder  
	 ist.

Haftpflichtansprüche bleiben ausgeschlossen,

- im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

	 Der Ausschluss nach Ziffer 7.10 (a) AHB 2008 bleibt je-	
	 doch bestehen.

1.3	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnut- 
	 zung, Verschleißes oder übermäßiger Beanspruchung. 

2. Selbstbeteiligung

Der Selbstbehalt je Schadenfall beträgt € 150,00.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) 

 
 (Stand: Januar 2008) 

 
 
 

Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1 Gegenstand der Versicherung, Versiche-

rungsfall 
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen 

von Sachen 
3 Versichertes Risiko 
4 Vorsorgeversicherung 
5 Leistungen der Versicherung  
6 Begrenzung der Leistungen 
7 Ausschlüsse 
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10 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
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12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter 

Zahlung 
13 Beitragsregulierung 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendi-

gung 
15 Beitragsangleichung 

 
 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
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17 Wegfall des versicherten Risikos 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 
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22 Mehrfachversicherung 
 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versi-
cherungsnehmers 

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
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Weitere Bestimmungen 
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29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-

änderung 
30 Verjährung 
31 Zuständiges Gericht 
32 Anzuwendendes Recht 
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Umfang des Versicherungsschutzes 
 
 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Ver-

sicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus erge-
benden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

 
g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 

p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 
 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 
 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis ge-
führt hat, kommt es nicht an. 
  

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche  handelt, 
 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Min-

derung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 
 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu 

können; 
 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des 

Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 
 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Ver-

tragserfüllung; 
  
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

 
 

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 
 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über 
Sachschäden Anwendung. 
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3 Versichertes Risiko 
 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

 
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Ver-

sicherungsnehmers, 
 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträ-

gen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risi-
ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

 
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu 

entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 
 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Ver-
trag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen. 
 
 

4 Vorsorgeversicherung 
 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des 

bestehenden Vertrages sofort versichert.  
 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes 

neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzei-
ge, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung.  

 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi-
cherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

 
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu ver-

langen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz 
für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 

von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von EUR 300.000,00 für Personenschäden und EUR 
100.000,00 für Sachschäden und - soweit vereinbart – EUR 5.000,00 für Vermögensschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festge-
setzt sind.  

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  

 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-

zeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungs-
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pflicht unterliegen;  
 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Ver-

sicherungsverträgen zu versichern sind. 
  
 

5 Leistungen der Versicherung  
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtig-

ter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadensersatzverpflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer auf-
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne An-
erkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wo-
chen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 

Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versi-
cherungsnehmers abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers. 
 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder 
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt. 

 
 
6 Begrenzung der Leistungen  
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein-

barten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
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6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versi-
cherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das ...-fache der vereinbar-
ten Versicherungssummen begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 

als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusam-

menhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versiche-

rungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleis-
tung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch 
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen 

angerechnet. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versi-

cherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und über-

steigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versi-
cherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung 
über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen muß, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme über-
steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt. 
 

6.8    Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
7 Ausschlüsse 

 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 
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7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  
 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche  
 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die 
Mitversicherten, 

 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 
 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.  

 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben 
oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -
kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind). 

 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer ei-

ne geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 
 
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische 

Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 
 
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versiche-

rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist; 

 
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partner-

schaftsgesellschaft ist; 
 
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

 
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 
 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflicht-
ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 
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7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, ge-
pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines be-
sonderen Verwahrungsvertrages sind.  

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden, wenn 
 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer 

an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren; 

 
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur 

Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfs-
mittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Be-
nutzung betroffen waren; 

 
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer 

entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden ha-
ben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum 
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung 
von Schäden getroffen hatte. 

 
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person von Ange-
stellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungs-
nehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für 
den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 

 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder ge-

lieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der 
Sache oder Leistung führt. 

 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung 
des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten o-
der sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 
7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 

110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 
 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Um-

weltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ba-
sierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
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stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch  solche Umweltschäden ent-
standenen Kosten in Anspruch genommen wird.  

 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen 
des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten. 
 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 

 
7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
 

Dieser Ausschluss gilt nicht 
 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
 

oder 
 
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-

nisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der 
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die 
aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von 
 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 

zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  
- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

  
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-

gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 
- Abwasseranlagen 
 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

 
7.11    Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er-

zeugnisse zurückzuführen sind. 
 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stof-
fen oder Röntgenstrahlen).  

 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  
 

(1) gentechnische Arbeiten, 
 
(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
 
(3)  Erzeugnisse, die  

-  Bestandteile aus GVO enthalten, 
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-  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 
 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-

stellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 
 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 
 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbe-

handlung oder sonstigen Diskriminierungen.  
 
7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des 

Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere ent-
standen sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
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Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 
 
8 Beginn des Versicherungsschutzes  
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von 
Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag  
 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 

Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste 
Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 
 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, son-

dern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist 
der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann 

der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versi-
cherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag  
 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des ver-

einbarten Beitragszeitraums fällig. 
 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mah-

nung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
 
  Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 

verlangen. 
 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Be-
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träge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, 
die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Ver-

zug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Ver-

zug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den 
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewie-
sen hat. 

 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines 
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz. 

 
 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  

 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsneh-
mer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  
 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Ein-
zugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 
zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsneh-
mer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

 
 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  

 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 
 
13 Beitragsregulierung  
 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen 

des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforde-
rung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
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Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 
 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellun-
gen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung 
beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für 

den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für 
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

  
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Bei-

tragsvorauszahlung für mehrere Jahre.  
 
 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht 
etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
 
 

15 Beitragsangleichung 
 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach 

Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. 
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Bei-
tragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen 

Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittel-
ten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veran-
lassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr 
geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle. 
 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflich-
tet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer 
mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
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Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf 
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder 
jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzah-
lungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese 
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz erge-
ben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsanglei-

chung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
 
16 Dauer und Ende des Vertrages  
 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 

ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des 

dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein. 

 
 
17 Wegfall des versicherten Risikos 

 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung 
bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich 
der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit 
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö-
hung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
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Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 
 
 

19 Kündigung nach Versicherungsfall  
 
19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
 

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallen-

den Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 
 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der 
Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.  

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim 

Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende  der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 

 
 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten ver-

äußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Ei-
gentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages 
oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 
 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
 
in Schriftform gekündigt werden. 
 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
 

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in wel-
chem er vom    Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündi-
gungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und 

wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsneh-
mer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 
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20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versiche-
rungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.  

 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräuße-
rer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühes-
tens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräuße-
rung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kün-
digungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Ver-
sicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zu-
gehen müssen. 

 
 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  
 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
 
22 Mehrfachversicherung 
 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 

versichert ist. 
 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungs-
nehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 

Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht. 

 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 
 

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
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verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer 
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers 
Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt 
dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln 
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 
 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berech-
tigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungs-
nehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. 
 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige-
pflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versiche-
rungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch 
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 
 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
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Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers fristlos kündigen. 
 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden Rechte innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist. 

 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat. 
 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte 
 

23.4 Anfechtung 
 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  
 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des 
Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseiti-
gung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu 
einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 

Schadensersatzansprüche erhoben wurden. 
 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den 
Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden. 

 
25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwalt-

schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlas-
sen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 
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25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadens-
ersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

 
25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, 

hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauf-
tragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat 
kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungs-

nehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer 
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 
  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach 
Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 
 
Weitere Bestimmungen 
 
 
27 Mitversicherte Person 
 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als 

den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversi-
cherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 
4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 
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27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten ver-
antwortlich. 

 
 
28 Abtretungsverbot  
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädig-
ten Dritten ist zulässig. 

 
 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  
 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwal-

tung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge-

teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, 

finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 
entsprechende Anwendung. 

 
 
30 Verjährung 
 
30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 

richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist 

die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-
dung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 
 
31 Zuständiges Gericht  
 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gericht-

liche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-

rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
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nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-

kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
32 Anzuwendendes Recht  
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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